Meldebogen und Einlieferungsschein zur 

OKV – Landesverbandsausstellung  2011  in Stadtallendorf / Mehrzweckhalle  am 03. und 04.Dezember 2011  

Sittiche,  Groß-Sittiche und Exoten

Name:
 ______________________________
Vereinsname:
____________________________

Vorname: ____________________________
Vereins-Nr.:
____________

Straße:
 ______________________________
Züchter-Nr.:
____________

PLZ
 _________ Wohnort  _____________________________________

Telefon: 


__________
Der Einlieferer versichert an Eides statt, dass die von ihm zur OKV-Landesverbandsschau angemeldeten Sittiche und Papageien amtlich beringt sind und nicht aus einem seuchen- und ansteckungsverdächtigen Bestand stammen

	Bitte ankreuzen
	WS

	GS
	Ex

	Nr.
	Vogelart ( genaue Bezeichnung )
	Geschlecht
	Schauklasse
	Jahr
	Ring-Nr.
	Käfig-Nr.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	


Ich erkläre hiermit, dass vorstehende Angaben wahrheitsgemäß abgegeben wurden.

Den Anmeldebogen bitte in doppelter Ausfertigung einschließlich eines an sich selbst adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag an den Fachgruppenvorsitzenden – diesmal an den Veranstalter senden
Impfbescheinigung für die Fachgruppe Sittiche / Exoten !!! 
Bitte wenden !!!!










Standgeld:


€









Kataloggeld:

2,50  €









Eintritt:


2,00  €
____________________________




Datum / Unterschrift des Ausstellers





Betrag erhalten:  _______________________












   Unterschrift Kassierer

Impfbescheinigung für Tauben und Wachteln

Die Aussteller von Tauben und Wachteln müssen eine gültige Impfbescheinigung zur Einlieferung mitbringen.

Geflügel im Sinne der Geflügelpest-VO vom 21.12.1994 für unsere Fachgruppe Tauben und Wachteln. 

Sofern diese zur OKV-Veranstaltung gebracht werden, müssen die Tiere sowie die Herkunftsbestände frei von Newcastle-Disease, Geflügelcholera und ITL sein.

Diese Seuchen dürfen im Herkunftsbestand in den letzten sechs Wochen vor Ausstellungsbeginn nicht aufgetreten sein.

Die Ausstellungstiere müssen im Zeitraum von frühestens 90 bis spätestens 21 Tage vor Ausstellungsbeginn gegen Newcastle-Disease geimpft sein.

Bei Tauben sind sämtliche Tiere eines Bestandes gegen Parymyxovirose  

( Tauben – PMV-1 ) spätestens 2 Wochen und frühestens 4 Monate vor Aus-stellungsbeginn zu impfen.

Die Impfungen sind durch tierärztliche Bescheinigungen dem ausrichtenden Vorstand zu bestätigen.

Fotokopie genügt.































